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Medikamentenabgabe in der Kita

(Klein Thema?

Immer mehr Kinder leiden heutzutage an chronischen und allergischen Erkran-
kungen wie Neurodermitis, Diabetes, Asthma und epileptischen Anfallsleiden.
Die betroffenen Kinder sind auf die regelmäßige Einnahme von Medikamenten
angewiesen. Aus diesem Grund werden Erzieherinnen und Erzieher immer häu-
figer mit dem Wunsch der Eltern konfrontiert, Kindern während der Betreuungs-
zeit in der Kindertageseinrichtung verschiedenste Medikamente zu verabreichen.
Damit verbunden ist die Diskussion, ob und ggf. unter welchen Voraussetzungen
Kita-Mitarbeiter Arzneimittel verabreichen dürfen.

Allergien sind auf dem Vormarsch. Betroffene Kinder sind deswegen auch in Kindertagesstätten
auf Medikamentenabgabe angewiesen. Foto: Hannes Eichinger - Fotolia.com
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Regelmäßig stellt sich die Frage, inwiefern
es überhaupt eine rechtliche Basis zur Me-
dikamentengabe in Kindertageseinrich-
tungen gibt. Der folgende Beitrag soll allen
Beteiligten helfen, Verunsicherungen ab-
zubauen und Entscheidungen in Kenntnis
der herrschenden Rahmenbedingungen
zu treffen.

Keine Medikamentenabgabe im
Rahmen der Ersten Hilfe

Der Ersthelfer ist ein ausgebildeter Laie,
der am Notfallort einfach zu erlernende
Maßnahmen ergreifen kann, um akute Ge-
fahren für Leben und Gesundheit abzu-
wenden. Seine Aufgaben ergeben sich aus
Art und Umfang seiner Ausbildung zum
Ersthelfer und seiner Weiterbildung. Der
Ersthelfer bleibt trotz seiner Unterweisung
Laie. Er darf auf dem Gebiet der Ersten
Hilfe nur das tun, was seinem Ausbil-
dungsstand entspricht. Der Lehrkatalog
zur Qualifizierung zum betrieblichen Erst-
helfer ist Bestandteil der Schrift Berufs-
genossenschaftliche Grundsätze (BGG)
948. Gemäß diesem Regelwerk ist die Me-
dikamentengabe weder Aus- noch Fortbil-
dungsinhalt, da Erste Hilfe durch Laien
immer nur ein Notbehelf darstellt und
kein Ersatz für ärztliche Maßnahmen ist.
Zwar zählen nach der Technischen Regel
für Arbeitsstätten (ASR) 4.3 zu den Mit-
teln der Ersten Hilfe nicht nur Verband-
stoffe, sondern auch "gemäß der Gefähr-
dungsbeurteilung erforderliche ... Arznei-
mittel (z. B.Antidot [Anmerk. des Autors:
Gegengift])", doch ist deren Nutzung aus-
schließlich speziell eingewiesenem Per-
sonal und einem Arzt vorbehalten. Dies ist



Arzneimittel dürfen nur nach vorhergehender schriftlicher Einverständniserklärung der Erzie-
hungsberechtigten und einer schriftliche Medikation des behandelnden Arztes durch eingewie-
sene Erzieher und Erzieherinnen gegeben werden. Foto lagom - Fotolia.com

insbesondere in Unternehmen der Fall, in
denen aufgrund der Betriebsart besondere
Gesundheitsgefahren (z.B.spezifische Ver-
giftungsrisiken) herrschen und der Be-
triebsarzt aufgrund der Gefährdungsana-
lyse eine Bereitstellung verfugt. In Kinder-
tagesstätten ist von derartigen Risiken
nicht auszugehen. Arzneimittel, die nicht
für diese spezifische Erste Hilfe-Leistung
notwendig sind, gehören nach ASR4.3Ab-
schnitt 4Nr. 5nicht in den Verbandkasten.

Ersthelfer dürfen nicht

Die Gabe von Medikamenten in der Not-
fallversorgung ist eine ärztliche Maßnah-
me. Mit der Medikamentengabe durch
Ersthelfer würde die ärztliche Diagnose er-
schwert werden. Medikamente können
aber auch unerwünschte Nebenwirkungen
wie allergische Reaktionen, Organfunk-
tionsstörungen oder abnormale Reaktio-
nen auslösen. Ebenso können Überdosie-
rungen zu gefährlichen Nebenwirkungen
fuhren. Letztlich wird ebenso eine eigen-
mächtige Heilbehandlung mit Diagnose-
steIlung und Therapieauswahl eingeleitet,

was außerhalb des Arzt-Patienten- Verhält-
nisses den Straftatbestand der Körperver-
letzung nach §223 Strafgesetzbuch (StGB)
erfüllen würde. Daher ist es auf keinen Fall
Angelegenheit des Ersthelfers Medika-
mente - mögen sie in ihrer Wirkung für
den Laien auch noch so harmlos erschei-
nen (z.B. Kopfschmerztabletten) - an Be-
triebsangehörige auszugeben. Dies gilt
nicht nur für verschreibungspflichtige,
sondern auch für apothekenpflichtige Me-
dikamente. Medikamente dürfen auch
dann nicht verabreicht werden, wenn der
Betroffene sein eigenes Arzneimittel ver-
gessen hat und der Ersthelfer zufällig das-
selbe oder ein ähnliches Präparat mit sich
fuhrt. Die Erste Hilfe muss sich auf die
Wundversorgung, Durchführung von be-
stimmten Lagerungsarten. Betreuung und
andere in der Aus- und Fortbildung geüb-
ten Maßnahmen beschränken.

Ausnahme Bedarfsmedikamente

Eine Ausnahme von der Regel "Keine Me-
dikamentengabe durch Ersthelfer" gilt nur
dann, wenn die hilfsbedürftige Person ein
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Medikament genau für die vorliegende Si-
tuation verordnet bekam (Bedarfsmedika-
ment). Häufig ist dies bei Asthmatikern
und Herzpatienten der Fall. In dieser spe-
ziellen Situation darf der Ersthelfer den
Hilfesuchenden bei der Einnahme unter-
stützen, wobei sich das Unterstützen auf
das Zureichen des Präparates beschränkt.
Gleichzeitig sind folgende Punkte zu über-
prüfen:
• Ist das Verfallsdatum abgelaufen?
• Ist das Medikament für die vorliegende
Situation vorgesehen?

• Werden die Einnahmevorschriften ein-
gehalten?

• Werden Warnhinweise beachtet?
• Wird die empfohlene Höchstdosis
nicht überschritten?

• Gibt es offensichtliche Fehlanwendun-
gen?

Nicht alle Punkte können vom Ersthelfer
geprüft oder beurteilt werden. Insofern
liegt die Verantwortung weiterhin beim
Betroffenen.
Mit der Übergabe an den Rettungsdienst
sind die Fachkräfte grundsätzlich über Na-
me, Menge und Zeitpunkt der Einnahme
des Medikamentes zu informieren.

Spannungsfeld Medikamentenabga-
be in Kindertagesstätten

Die Verabreichung von Medikamenten in
Kindertageseinrichtungen stellt keine Ers-
te-Hilfe-Leistung im Sinne der Unfallver-
sicherungsträger dar und wird daher von
diesen auch nicht geregelt.
Prinzipiell sollten akut erkrankte Kinder
keine Kindertagesstätte besuchen. In der
Regel ist dies schon im Betreuungsvertrag
festgeschrieben. Aber es gibt auch eine
wachsende Zahl allergisch oder chronisch
erkrankter Kinder, die systematisch vom
Besuch der Tageseinrichtung ausgeschlos-
sen werden würde. Daher sollte es das ge-
meinsame Ziel der Eltern, der Kinder-
tageseinrichtung und der behandelnden
Ärzte sein, unter Berücksichtigung der ge~
sundheitlichen Aspekte zum Wohle und
im Interesse der Kinder diese so uneinge-
schränkt wie möglich am täglichen Leben
partizipieren zu lassen. Keine Betreuungs-
einrichtung, die auf der einen Seite ihren
Versorgungs- und Betreuungsauftrag und
auf der anderen Seite die Interessen von EI-
tern und Kinder ernst nimmt, wird sich -
trotz fehlender aussagekräftiger gesetzli-
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eher Vorschriften, die diesen Sonderfall ex-
plizit regeln - nicht grundsätzlich der Ga-
be von Medikamenten verweigern kön-
nen. Diese zum Teil pädagogisch-huma-
nistisch geprägte Auffassung wird an ande-
rer Stelle - bei der es um die Erlaubnis für
den Betrieb einer Kindertageseinrichtung
geht - noch einmal forciert. Die Gewähr-
leistung des Wohles von Kindern und Ju-
gendlichen umfasst nach § 45 Abs. 2 Nr. 2
Buchstabe b des SGBVIII auch die Förde-
rung der gesundheitlichen Vorsorge und
der medizinischen Betreuung. Eine ein-
deutige rechtliche Verpflichtung zur Ver-
abreichung von Medikamenten während
des Aufenthaltes in der Betreuungsein-
richtung gibt es allerdings nicht. Es liegt
daher im Ermessen des Trägers der Ein-
richtung, ob er dem Wunsch der Personen-
sorgeberechtigten zur Medikamentengabe
entspricht.

Mit Erlaubnis: Ja

Grundsätzlich ist es jedoch zulässig, dass
die Sorgeberechtigten Dritte mit der Medi-
kamentengabe betrauen dürfen. Gemäß
§ 1626 Abs. 1 Bürgerliches Gesetzbuch
(BGB) umfasst die elterliche Sorge die Per-
sonen- und Vermögenssorge. Die Per-
sonensorge umfasst insbesondere das
Recht und die Pflicht, das Kind zu pflegen,
zu erziehen und zu beaufsichtigen (§ 1631
Abs. 1BGB).Die Pflege des Kindes schließt
auch die Fürsorge für die Gesundheit des
Kindes mit ein. Mit der Aufnahme des Kin-
des in eine Kinderbetreuungseinrichtung
werden - meistens stillschweigend - Teile
der Personensorge auf den Träger der Ein-
richtung übertragen. In welchem Umfang
dies geschieht, ist nicht zuletzt abhängig
von der individuellen Vereinbarung zwi-
schen Eltern und Betreuungsträger. Der
Träger der Betreuungseinrichtung gibt die
ihm übertragenen Rechte und Pflichten an
seine Mitarbeiter weiter. Demzufolge ha-
ben die Mitarbeiter auch Aufgaben der

Dauermedikamente

Medikamente, die das Kind dauerhaft zur
Therapie von bekannten, meist chro-
nischen Krankheiten einnehmen muss
lz. B.Asthmaspray!.

Gruppen von Medikamenten
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Fürsorge für die Gesundheit eines Kindes
zu übernehmen. Die Aufgabenübertra-
gung darf nur an eine geeignete Person, die
vor allem gewissenhaft und zuverlässig ist,
erfolgen. Auch aus arzneirechtlicher Per-
spektive bestehen keine Bedenken, dass
eine Erzieherin in einer Kindertagesstätte
ein ärztlich verschriebenes Medikament
einem bestimmten Kind verabreicht, da es
sich um keine medizinische Handlung im
engeren Sinn handelt, welche nur u.a. von
Ärzten vorgenommen werden darf.

Rechtsstatus
bei der Medikamentenabgabe

Bei der Übertragung der Aufgabe der Me-
dikamentengabe handelt es sich um eine
privatrechtliche Vereinbarung zwischen
der Kindertagesstätte und den Sorgebe-
rechtigten. Für den Fall einer Aufnahme
der Medikamentengabe in den Betreu-
ungsvertrag als Einzelfallregelung können
u.a. nach Rechtsauffassung der Unfallkasse
Thüringen zivil- oder strafrechtliche Fol-
gen, u.a. durch mögliche Fehler bei der
Verabreichung oder durch Verletzung des
Kindes, in der Regel ausgeschlossen wer-
den. Nach aktualisierter Rechtsprechung
besteht jedoch grundsätzlich Unfallver-
sicherungsschutz, wenn es infolge einer
Medikamentengabe zu einem Gesund-
heitsschaden beim Kind (z.B. falsche Do-
sierung, Infektion etc.) oder einem Kolle-
gen (bspw. Verletzung) kommt. Der Un-
fallversicherungsträger kann bei dem Mit-
arbeiter nur dann Schadensersatz fordern,
wenn er vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt hat (§ 110 Abs. 1 SGB VII). In
der Praxis ist davon auszugehen, dass der
beauftragte Mitarbeiter in guter Absicht
und im Interesse des Kindes handelt. In der
Regel sind die Beauftragten sogar extrem
vorsichtig, so dass Fehler dieser Art mit an
Gewissheit angrenzender Wahrscheinlich-
keit ausgeschlossen werden können.
Da die Verabreichung von Medikamenten

Bedarfsmedikamente

Medikamente, die in bestimmten
Situationen zur Therapie von bekann-
ten Krankheiten eingesetzt werden
lz. B. Salben!.

in Kindertagesstätten keine Erste Hilfe
darstellt und somit auch nicht von den Un-
fallversicherungsträgern geregelt wird, ist
es umso wichtiger, dass die Rahmenbedin-
gungen der Medikamentengabe zwischen
dem Träger der Betreuungseinrichtung
und dem verantwortlichen Mitarbeiter,
welcher das Präparat verabreicht, eindeu-
tig definiert und schriftlich fixiert werden.
Nach Rechtsauffassung des Landesjugend-
amtes des Landes Brandenburg ist der ge-
setzliche Unfallversicherungsschutz für
den medikamentenverabreichenden Mit-
arbeiter nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 SGBVII nur
gegeben, wenn die getroffenen vertragli-
chen Regelungen die Medikamentengabe
als Pflichttätigkeit im Rahmen desArbeits-
und Dienstverhältnisses vorsehen.

Kita: Umgang mit Medikamenten

In jedem Fall sollte im Vorfeld geklärt wer-
den, ob das oder die Medikamente nicht zu
Hause eingenommen werden können. Im
günstigsten Fall erübrigt sich die Einnah-
me während des Aufenthaltes in der Be-
treuungseinrichtung. Nur wenn eine Ein-
nahme im häuslichen Umfeld nicht mög-
lich ist, sollte die Kindertagesstätte im Ein-
zelfall die Medikamentengabe überneh-
men. AlsVoraussetzung gilt eine eindeuti-
ge schriftliche Medikation des Arztes und
schriftliche Einverständniserklärung der
Erziehungsberechtigten. Eskann sein, dass
der behandelnde Arzt für das Ausfüllen der
Bescheinigung eine Gebühr verlangt, weil
es eine ärztliche Leistung nach der Gebüh-
renordnung ist. Diese Gebühr wird von
den Kitas in der Regelnicht übernommen.

Sowohl bei der schriftlichen Einverständ-
niserklärung als auch bei der Verabrei-
chung eines Medikamentes sind folgende
Punkte zu beachten bzw. zu klären:
• Es sollte eine aktuelle schriftliche

Medikation (Verordnung) des Arztes
vorliegen, die die Bezeichnung des

Notfallmedikamente

Medikamente, die ausschließlich in defi-
nierten Notfallsituationen zur Erhaltung
von lebenswichtigen Körperfunktionen
verabreicht werden.



Medikaments beinhaltet.
• Name und Telefonnummer des behan-

delnden Arztes sind zu dokumentieren.

• Der Träger legt im gegenseitigen Ein-
vernehmen den Mitarbeiter fest, der
das Medikament verabreicht. Dabei
sind Urlaubs- und Krankheitszeiten
zu beachten. Eine Vereinbarung kann
auch eine Regelung enthalten, die be-
sagt, dass ein Kind die Betreuungsein-
richtung nicht besuchen darf, wenn die
Medikamentengabe durch Ausfallzeiten
nicht sichergestellt ist.

• Mitarbeiter, die sich bereit erklären, die
Medikamentengabe durchzuführen,
benötigen ggf. eine fachkundige Ein-
weisung (z.B. bei Injektionen, rektal
einzuführenden Medikamen ten)

• Das Arzneimittel ist mit dem Namen
des Kindes zu versehen, um Verwechs-
lungen auszuschließen.

• Die Verabreichungsform (bspw. Tablet-
ten, Injektion), Dosierung, Uhrzeit der
Medikamentengabe ist zu klären.

• Die Lagerungsbedingungen des Prä-
parates gemäß Herstellerangaben sind
zu beachten.

• Grundsätzlich ist vor jeder Verabrei-
chung das Verfallsdatum zu kontrol-
lieren.

• Die Einrichtung hat dafür Sorge zu tra-
gen, dass die Medikamente sicher vor
dem Zugriff von Kindern aufbewahrt
werden. Das Medikament darf nicht im
Verbandkasten gelagert werden.

• Medikamente sind nur in der Original-
verpackung, inkl. Packungsbeilage an-
zunehmen.

• Jede Medikamentengabe ist schriftlich
zu dokumentieren.

• Restbestände nicht mehr benötigter
Medikamente an die Eltern zurück-
geben.

Aufgrund der gesetzlichen Verjährungs-
frist nach § 199 Abs. 2 BGB sollte der Trä-
ger die Unterlagen über die jeweilige Ver-
abreichung von Medikamenten 30 Jahre
aufbewahren.

Fazit

Eine Medikamentengabe ist keine Erste
Hilfe und daher grundsätzlich möglich.
Unverzichtbare Voraussetzung dafür ist
die schriftliche Einverständniserklärung
der Erziehungsberechtigten und eine
schriftliche Medikation des behandelnden

Arztes. Der verantwortliche Mitarbeiter
muss ggf. eine detaillierte Einweisung in
die Verabreichung des Medikamentes er-
halten. Das Arzneimittel ist sicher auf-
zubewahren. Jede Verabreichung wird do-
kumentiert.

Steffen Pluntke
E-Mail: S.Pluntkefagmx.de

Ein Musterformular zur Medikamenten-
abgabe in Kita erhalten Sie per Mai! von:
weigand.naumann@konradin.de
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